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— für volkseigene Industriebetriebe, für die noch nicht 
die Bestimmungen der Anordnung vom 12. Mai 1966 
über das einheitliche System von Rechnungsfüh
rung und Statistik in der volkseigenen Industrie 
gelten:

1 Grundmaterial (einschließlich fremde Lohn
arbeit und bezogene Teile)

2 -f- Grundlohn
3 = Grundkosten

4 + Abteilungsgemeinkosten (indirekte Abtei
lungskosten)

5 = Abteilungskosten

6 + Betriebs- und andere Gemeinkosten
7 = Produktionsselbstkosten

3 + Absatzkosten /

9 = Selbstkosten

10 + Gewinn (in Prozent, bezogen auf Verar
beitungskosten Ziffer 9 ./. Ziffer 1 — 
soweit keine andere Bemessungs
grundlage festgelegt ist)

11 = Betriebspreis

12 + Produktionsabgabe bzw. Dienstleistungs
abgabe (soweit festgelegt)

13 = Industrieabgabepreis

Anordnung
über die Kalkulationsrichtlinie zur Bildung von 

Industriepreisen für Erzeugnisse und Leistungen 
der Betriebe mit staatlicher Beteiligung, 

der privaten Industrie-, Bau-, Dienstleistungs
und Verkehrsbetriebe.

Vom 13. Dezember 1966

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen 
zentralen staatlichen Organe wird für die Kalkulation 
zur Bildung von Industriepreisen folgendes angeord
net:

I.

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

(1) Die Preisbestimmungen in den Preisanordnungen 
der Industriepreisreform entsprechen der in dieser 
Anordnung enthaltenen Kalkulationsrichtlinie. Die Bil
dung der Industriepreise für alle weiteren ab 1. Januar 
1967 in die Produktion aufzunehmenden Erzeugnisse er
folgt nach den Bestimmungen dieser Anordnung.

(2) Mit der Anwendung der Kalkulationsrichtlinie 
wird ein qualitativ neuer Ausgangspunkt für die Sen
kung der Selbstkosten geschaffen. Die Betriebe erhal
ten damit weitere Möglichkeiten zur Steigerung ihrer 
Arbeitsproduktivität, zur Erhöhung der Qualität ihrer 
Erzeugnisse und zur Verbesserung ihrer Rentabilität.

II.

Geltungsbereich

§ 2

(1) Der Betrieb mit staatlicher Beteiligung, der pri
vate Industrie-, Bau-, Dienstleistungs- und Verkehrs
betrieb sowie der in der Gewerberolle der Handwerks
kammer geführte Betrieb hat bei der Ausarbeitung von 
Preiskalkulationen und von Vorschlägen zur Bestäti
gung von Industriepreisen sowie bei der eigenverant
wortlichen Bildung von Industriepreisen die Bestim
mungen dieser Anordnung anzuwenden.

(2) Die Betriebe gemäß Abs. 1 (im weiteren Betrieb 
genannt) haben diese Anordnung anzuwenden

— bei der Aufstellung von Kalkulationen zur Be
stätigung von Industriepreisen durch die Preis
bildungsorgane;

— bei der Aufstellung von Kalkulationen zur eigen
verantwortlichen Ermittlung der gültigen Indu
striepreise;

— bei der Aufstellung von Kalkulationen für Teil
preise (z. B. Bearbeitungsnormative);

— bei der Aufstellung von Kalkulationen zur Ände
rung von Industriepreisen für einzelne Erzeug
nisse oder von ganzen Warengruppen im Rahmen 
der planmäßigen Preisentwicklung;

— bei der Ermittlung der Kosten als Grundlage für 
die Vereinbarung von Preiszuschlägen und Preis
abschlägen sowie bei der Bildung von Verein
barungspreisen;

— bei der Ausarbeitung von Anträgen auf Festset
zung der Zuschlagssätze für Gemeinkosten;

— bei der Aufstellung der Kalkulationen für Lohn
arbeiten;

— bei der Aufstellung der Nachkalkulationen zum 
Zwecke der Preisbildung.

(3) Die Prüfung der Preisanträge des Betriebes durch 
die für die Preisbildung zuständigen wirtschaftsleiten
den Organe, insbesondere hinsichtlich der konsequenten 
Ausnutzung aller Möglichkeiten zur Selbstkostensen
kung, die Bestätigung der Industriepreise durch die 
Preisbildungsorgane und die Durchführung der staat
lichen Preiskontrolle erfolgen auf der Grundlage dieser 
Anordnung.

(4) Die Bestimmungen dieser Anordnung finden keine 
Anwendung auf die Bildung der Einzelhandelsverkaufs
preise für Konsumgüter und auf die Bildung von Prei
sen für Leistungen, die der Bevölkerung unmittelbar


